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Bürgerschützenverein Fürstenau von 1658 e. V. 
Schützenfest meets Beach Bar! 

 
- Information des Vorstandes vor dem Hintergrund der Covid19-Pandemie – 

 
01.07.2021 

 
Ablauf: 
 
vorher  Testmöglichkeiten im DRK-Testzentrum am Marktplatz – bitte nutzen! 
 
16.00 Uhr Antreten der Bürgerschützen in Uniform auf dem Schlossplatz mit 

Platzkonzert des Musikzugs Recke-Espel; 
  anschließend: Umzug vom Schlossplatz auf direktem Wege zum Marktplatz. 
 
16:30 Uhr gemütliches Beisammensein in der Beach Bar auf dem Marktplatz 
  Der Musikzug Recke-Espel wird den Nachmittag musikalisch untermalen. 
 
 
Hygienekonzept: 
 
Die Durchführung der Veranstaltung ist an verschiedene behördliche Vorgaben gebunden, 
die der Vorstand ausnahmslos kontrollieren und einhalten wird. 
 
Corona-Test 
Der Zutritt zum Schlossplatz erfolgt ausschließlich nach Vorlage eines aktuellen, qualifizierten 
Nachweises eines negativen Testergebnisses auf Covid19. Der Test soll vom gleichen Tag sein. 
Der Vorstand des Bürgerschützenvereins kontrolliert an den Eingängen zum Schlossplatz diese 
Nachweise und händigt den Schützen ein entsprechendes Bändchen aus, dass zum Eintritt 
zum Schlossplatz und zur Teilnahme am Umzug berechtigt. Das Bändchen muss sichtbar am 
Handgelenk getragen werden und ist auf Verlangen des Vorstandes vorzuzeigen. 
 
Sollte kein entsprechender Testnachweis vorgelegt werden können, so wird der Vorstand den 
Zugang zum Schlossplatz ausnahmslos verweigern. 
 

Das DRK-Testzentrum bietet am 10. Juli nachmittags ein zusätzliches Testangebot an. 
Außerdem sind Tests bereits am Vormittag möglich. 

Wir bitten hiervon Gebrauch zu machen! 
 
Achtung: Die Testpflicht gilt aufgrund der aufkommenden Delta-Variante des Virus auch für 
Geimpfte und Genese! Diese Nachweise berechtigen nicht zur Teilnahme an der 
Veranstaltung! 
 
 
Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Kontaktnachverfolgung 
Alle Teilnehmer haben ihre Kontaktdaten zur Nachverfolgung anzugeben. Dies kann über die 
Luca-App oder andere geeignete Anwendungen erfolgen. Anderenfalls ist ein Formular 
auszufüllen. 
Diese Daten werden für vier Wochen durch den Schützenverein aufbewahrt und anschließend 
vernichtet. 
 
Der Vorstand des Bürgerschützenvereins ist dazu angehalten, die Richtigkeit der Angaben ggf. 
durch Vorlage des Personalausweises zu kontrollieren. Bei Unstimmigkeiten oder Weigerung 
zur Kontakthinterlegung wird ein Zutritt verweigert. 
 
Abstandsgebot und Masken 
Es werden auf dem Boden Abstandsmarkierungen angebracht, die beim Antreten einzuhalten 
sind. Sie sollen nach Möglichkeit auch für die Dauer des Umzuges eingehalten werden. 
Wir bitten darüber hinaus bei der gesamten Veranstaltung einen Abstand von mindestens 
1,5m zu Personen aus anderen Haushalten einzuhalten. 
 
Wir bitten weiterhin alle teilnehmenden Personen darum, entsprechende medizinische 
Masken oder FFP2-Masken mit sich zu führen und zu tragen. 
 
Krankheitssymptome 
Die Teilnahme ist nicht gestattet, wenn Sie in den letzten 14 Tage Krankheitssymptome 
hatten, die im Zusammenhang mit einer Covid19-Infektion typischerweise auftreten (Fieber, 
trockener Husten, Atemnot etc.). Die Teilnahme ist weiterhin nicht gestattet, wenn sie in den 
letzten 14 Tagen Kontakt mit einer infizierten Person hatten. 
 
Wir weisen noch einmal auf die gültigen Verordnungen des Landkreises Osnabrück sowie des 
Landes Niedersachsen hin. 
 
 
Hinweis: 
Für das Beisammensein in der Beach Bar gilt ein separates Hygienekonzept. Dieses kann 
aufgrund unterschiedlicher Genehmigungen von diesem Konzept abweichen. Der Zugang zu 
der Veranstaltung ist allerdings jeweils mit Vorlage eines negativen Testergebnisses möglich. 
 
 
Die Vorgaben dieses Hygienekonzeptes sind verpflichtend und gelten aufgrund behördlicher 
Vorgaben. Die Vorgaben können im Einzelfall zum Schutz der Teilnehmer über das 
Erforderliche hinausgehen. Von den Vorgaben dieses Hygienekonzeptes kann nicht 
abgewichen werden. 
 
Aufgrund des Infektionsgeschehens können sich Vorgaben auch kurzfristig ändern. Wir 
empfehlen daher sich fortlaufend vor der Veranstaltung zu informieren. Dieses 
Hygienekonzept wird entsprechend fortgesetzt. 
 
Der Vorstand 


